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I- GemeinnützigkqitgerklärunF

5 of Name, Sitz und Zwecke des Vereins

Der verein ftir Bewegungs6piele 19oB Lünen e.V. mit sitz j'n Lünen
--.--,r ^ -- 2t Navamtrar 19o8 cegründet .
Er verfolgt ausnchlj.eßlich und unmittelbar gemeinnützige Zr*ecke

im Sinne des Abschnitts rrsteuerbegiinstigte Zwecke'r der Abgaben-
ordnung.
Er j-st unter der Geschäfts-Nr ' 7-V]R-255 im Vereinsregister
beirn Amtsgericht in Lünen eingetragen. Seine Farben sind
schwarz,/*te iß.
ZweckdesVerainsistdieFörderungdesSports.
Der Satzungszweck wird verwirklicht d.urch die Förderung
sportlicher tJbungen und Le j-stungen. Ferner dr:rch die Errichtung
von SportanJ.agen.

i 1. Verwenduns der Mittel
Der Verein ist seJ-betJ-os tätig; er verf olgt nicht in erster
Linie eigemrirtschaftJ.iche Zwecke 

"'Mittel däg yereins dürfen nr:r für d.ie satzu-ngsmäßigen Zwecke
werwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen
au.s llitte].n des Vereins.
Esd'arfkeinePersond'.urchAusgaben,diedemZweckder
Körperschaft freod sind, oder dr:rch unverhältnismäßig hohe
Vergütungen begülstigt werden.

II- Auflösung
S oJ Bei Auflösung des Vereins oder bei t{egfall seineg bisherirr-gen

Zweckes fäI1t dag Veruögen des Vereins an den I'Stadtsport-
Verband. Lünen €.V. tt

Die Auflösu3g d.es Vereins kann nr:r in einer zu diesem Zrock
einberufenen außerordentlichen Versaoxmlung beschlossan werden'
Der Auflösulgsbeschluß bedarf einer Mehrheit von 4/5 sämtlicher
in der VsrsarnmJ.ung anwesenden Mitglieder
Bei Abgang oder Arrflösung einer Fachschaft bleibt das vermögen
und das Inwentar Eigentum des Vereirrs.

III- Gliederung des Vereins
S o4 Bildun.q von Fachschaf ten

Der Verein für Beragungsepiele 19oB Lijnen e.V. besteht aus
selbständ.igen Fachschaften. Die Fachschaftsworstände werden
in den Mitgti"a"r'!rersamrulungen der Fachschaften für 2 Jahre

. gewählt und mügsen wie folgt besetzt sein:
1. und 2. vorsitzender, Geschäftsführer, Kassierer, schriftführer
Jugendleiter und 6er Vorsitzende d.es Fachschaf ts jugendausschusses

S o5 Ilit.qliedschaft in Verbänden
Der satzungsgemäße Hauptrrorstand des Vereins erkennt die
Satzungen der Fachwerbände, danen seine Fachgchaften mit ihren
Ilitgliedern angesch.Ioss€n sind, an- Die Ilitgliedschaft in den
Fachschaften zieht automatisch die Ititgli.edschaft in den
Fachwerbänd,en nach s ich, denen sie aIs ltitgJ-ied angehören-
Die Mitglieder unterwerfen sich den Satzungsn und Ordnun.gen
dieser Yerbände -
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IV Mit cliedsclraf t

c-&

Rochte und Pfllchten

S o6 Brwerb dsr llitgliedschaft
personen, die in den Verein aufgenomm€n werden wollen, stellen
qinen Aufnahmeantrag an den sportlich zuatändigen
Fachschaftgworstand. Jugendliche Mitglieder bedürfen der
Zustimmung ihres Sesetzlichen Vertreters.
Der Fachsclraftsvorstand, kann einen Aufnahmeantrag ablehnen'
Die Abinirlung des. Aufnehnaanträea-r ist dem Altastenrat
nit einer e-ingehenden Begründung bekanntzugeben.
über die Ablehnung des Aufn6hmeantrages entscheidet der
AJ.tegterrrat endgültig.
Mit dem Aufnahmeantrag erkennt daa neue }litglied die Satzung
d,es Vereins für rechtswerbindtich an. Das Mitglied verpflichtet
sich, den Anordnungen des Hauptvorstands und des Fachschafts-
vorstandes jederzeit nachzukommen.

S o7 Rechte und Pflichten der Mitglieder
Die Rechte, die den ltitgliedern nach der Satzung zustehen, werd
in der Jahreshauptversammlung oder in den Mitgliederversammlung
durch Beschlußfassung der erschienenen }titglieder ausgeübt -

A1Ie. Mitglieder sind berec,htigt, bei Verhandlungen, Beschlüssen
und lJahlen bei der Jahreehauptversannnlung oder bei der
MitgJ.ied€rveraammJ.ung mit zrlrirken -
Die Mi-tgJ.ieder sind verpflichtet:

) aie 6qrch die Mitgliedsrversammlung, der Fachschaften
festgesetzten Beiträge pünktl.ich an den
Fache chaft skassi-erer ab zrrf ühre n.

b) sich an dem Aufbau und l{erdegang des Vereins auf aller
Gebieten zu beteiligen.

S oB EtrrenmitgIiedschaft
Zu EtrrenroritgJ-iedern des Yereins können be^sonders um das
Vereinsrresen verdiente Mitglieder berufen werden.
Das Vorschlagsrecht zur Ehrenmitg1iedschaft hat der Ältestertra-
und der Fachschaftsworstand. Die Ernennung zum Ehrenmitglied
erfoJ-gt in der Jahreshauptversammlung.

S o9 Yerleihung.von Ehrennag,eln
I'Iitglieder, die eine ununterbrochene aktiwe Tätigkeit rron 1o
J.ahre oder eine passive Mitgliedschaft von 25 Jahre nachweisen
erha]-ten die si]-berne Ehrennadel.
Mitglieder, die eine ununterbrochene aktiwe Tätigkeit von 25
Jatrre oder eine passive Hitg1iedschaft von 4o Jahre nachweisen
erhalten die goldene Ehrennadel.
Die zeLlliche Berechnung für die Ehrung beginlt mit deru
alireichen dee L5. Lebens jahres .

Aufbau des Vereins
S 1O Organe des Vereins

Organe des Vereins sind der Haupt-rorstand, der Vereinsjugend-
ausschuß, der Ätt"sterrrat und die Jahreshauptversammlung.

S ff Hauptworstand
Der Hauptworstand legt im Sinne der Vereinssatzung
die RichtJ-J-nien für die LeJ.tung des Vereins fest.
Er hat die Aufsicht über die Geschäftsführung aller
und trifft die Entscheidung fiir alle ihm gernäß der

. zu.gewiesenen Fä11e,

v.
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Do'F-l{auptvorstand besteht au.s dem Präsidenten, Viezepräsidenten,
llauptgeschäftaführor, Hauptkassd-erer, Haupt,soziqrwart und dem'1. und 2. Vorsltzenden des Vereinr jugendausschusses.
Die sesstzliche vertretrrng des yereins erfolgt dr:rch den
Präsidenten, im Verhinderungsfalle durch den Vizepräsidenten,
und zwar in verbindung mit deru Hauptgeschäftsführer.
Bei Rechtsgeachäften, die schuldrechtliche Verpflichtungen zum
Gegenstand haben. kann der Verein nur durch den Präsidenten
oder durch den vizepräsidenten, jedoch jewej-ls nr-Lr zusamuren
mit dem Hauptkacsj.erer vsrtretan werden. Der Hauptvorstand. hat
das Rechtr überall einzugreifenr r{o es die rnteressen des
Vereins erfordern.
Ve re ins.i uge nda us g c huß
Der Vereins jugendausschuß erfü.LJ.t s.eine Aufgaben im Rahmen d,er
Yereinssatzung, der Jugendordnung sowie der Beschrüsse des
vereinsjugendtage:r. Der vereinsjugendausschuß ist für se j.ne
Beschlü.sse dem Vereins-Jugendtag und dem llauptworstand. d.es
Vereins verantwortl.ich. Der Vereinsjugendausschuß ist zuständig
fü:c a1le Jugendangelagenheiten, die d,ie gesamte vereins jugend
berühren- Er entsctreldet über die Verwendung der der Vereinsjugend
zufließenden HltteI.
Ättestenrat
Die Jahreshauptwersa"."lung räh1t aus ihrer Mitte sieben Mitglieder
in den Ältestenrat- Dle ltitglieder des Ättestenrates dürfen nicht
dem Hauptvorstand rrnd dem Fachgchaftsvoretand angehören.
Den Vorsitzenden rählt der A.Itestenrat selbst aus seiner Mitte.
Rechte und Pf]-ichten des ÄItes--onrates
Die Rechte und Pflichten d.eg Ältestenrates werden d.urch diese
Satzung bestimmt. Der Ättestenrat hat den llauptvorstand beiseiner Geschäftsftihrung in arlen Zweigen der verwaltung zu
überwachen- Er kann seine Obliegerrl.eiten nicht and.eren personen
übertragen. Die Sitzungen des Ältestenrates finden nach Bedarf
statt. Eine Sitzung dec Ältestenrates muß stattfind,en, weln derHauptworstaird, ein Fachschaftsworstand oder 1/J der Mitglieder
des AJ.tegtenrates danach werlangt.
Zu den Sitzungen d,es Ältestenrates muß eine schriftriche
Einladung ergehen. Der Ältestenrat muß an der sitzung d.es
Hauptvorstandes teirnehmenr w€nn er dazu ei-ne schriftliche
Einladung erhält. Beschlußfähig ist der Ättesterrrat nrrr d.ann,
wenn mehr alg die Hälfte der llitglieder in der sitzung
anrresend sind.
ijter die sitzungen und. Beschlüsse ist eine Nied,erschrift
anzufertigen, die vom vorsitzenden de" Ättestenrates zu
unterzeichnon ist-
Jahr e s ha uptver s amm Iun,g
Die ordentliche Jahreshauptwersammrung ist arre 2 Jahre imI. Kalenderhalbjahr d.r:rchzufi.ihren. Die Jahreshauptwersammlung
ist das obere Organ des Vereins.
Die in dieser Versammlung gefaßten BeschLüsse sind bindend fü;.ril-1e Mitglieder.
In der Jahreshauptrrersammlung hat der Hauptworstand den Geschäfts-bericht und'den Kasrrenbericht zu erstatten. Außerdem hat jed.er
Fachschaftsleiter elnen Rechenschaftsbsricht über die abgelaufencn2 Kalenderjahre abzugeben.



YI. Gos chäf t.sf iihrunc
S f5 AmfU'daq61. Erränz en und Entschädigunnen

Alle- organe de.s vereins rerden ftir z Jahre gewährt. Jedesvorstandsmitglied lct verpflichtet, aeln Amt bis ztrr wahl eineeNachfoJ-gers fortzuführen.
D9t Hauptvorstand kann sich belm Augscheiden eines Vorstands-mitgliedes selbständlg ergänzen. Die kommischarische Ergänzungbedarf der nachträgrichsn Genehmigung der Jahreghauptversammlung.A-Lle urgane <ies Vereino arbeiien sjlrenamt.iicir. .'Joii;andigeAuslagen werden erstattet.
Schriftverkehr der Fachschaften
Die Fachschaften können unmittelbar Geschäftswerkehr nit ihremFachwerband und anileren vereinen od.er Fachschaften aufnehmen.A11e sportlichen veranstal.tungen, die aus dem Rahmen deg normalensportbetriebes fa11en, sind dem Hauptworstand. worher anzuzeigen.
Geschäftsordnung

f ls- arnang der vereinssatzung wurde eine Geschiftsordnung erste.llt.Die einzernbn Fachschaften werden nach dieser Geechäflr"ia"""s--^gefül.rt.
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V- . Vorsammluntren
St9
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Ordent liche Vergamml-.un,qe n
Das GeschäftsJahr beginnt aor 1. Januar und endet am J1. Dezembereines jeden Jahre.s. Die J.ahreshauptwersarrrmru'g ist gernäß s 15ds Satzung durchzu'füllren. Den Tai und, den Tagulgsort bestimmtder Hauptvorotand- Die llitglieder sind zu d.ieger Versammlungwom Prägidenten .nd Hauptgeschäftsführer unter Angabe derTagesordnung gchrJ.ftJ-icü einzuJ.aden.

rn dringenden FäI1en karur der Hauptvorstand jederzeit außer_ordentliche Yorsammlungen einberuien. Der Hauptworstand mu3 eineauSerordentliche Versarrrnlung einberufen, :H.enn ein Drittel d.erHitgJ-ieder ainen schriftlichen Antrag stellt.
Anträge und Stimrrecht
Anträge zu den ordentlichen versammlungen sind bis spätestens14 Tage vor l"r-J.ahreshauptversammlung schriftlich beimHauptvorstand einzureichen. rn aringeiaen FälLen sind von dieserRegelung Ausnatrmen zu1ässig
Mitgriedor, die das 76- Lebenejahr vorlendet haben, besitzenin der Jahreshauptwersammrung volles stimmrecht.Jedes Mitglied hat ntrr eine Stimme.

Die ?ageoordnung der Jahreshauptwersammrung hat zumind.estfolgende pulkte zu utafasa€n;
1. Begrüßung dr:rch den präsidenten
2. Festste.1.lung d.er anwesenden Mitgliederj - Entgegennahme der Berichte des Hauptworstandes4. Beri_cht d,es A:-testenrates
5. Ausaprache über die abgegebenen Berichte6. t{ah1 eines VersammrungsrJiters
7. EntJ.agtung des Vorstandes
B. N € u w a h I .e n
9. Bearbeitung d.er e ingereichten Anträge1O. Ve:-schiedenes
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YIII. Flnanzwesen

s27

Abgabe der Fachschaften
l\1 le Faol:schaf ten s ind werpflichte t, eine Abgabe an die Hauptkassezu Ieisten.
Die Fachsol.aften zahr-en 1o von Hundert d.es jährrichen Beitragesder MitgJ.ieder an d.en Hauptworstand..
Nach ablauf des Geschäfts;ahres ist diese Abgabe zu überweisen.
Kontrolle der Einnahmen und Ausgaben

l:;.3.r;-*lj:::l:_+:_ien Fachschaf ten werden in der jer+e j_tisenEI qEII INj:1"::l:rp:y".:ammruns drei Kassenprüfer gewährt
3:: f:::f_:'", o": f",it.,,o,,t.,,;;;";;;;;rr:;;'ä;; Ältestl:T""r:!t::..":i'9 in irerulndung mit o.'^iiä.'=;:Lli'iil"x"l;oli'Fi:;äil.;;: ;: i::::

-rr-
Berchlüsse arler Yersarmlungen und sitzungen rrorden, sowolt €s sichnicht um ÄnderunS€n der satzung handelt, mit einfacher stlmmen-mehrheit gefaßt:-.stj.mmengleichileit sir; arg Abrehnung. Drlngrich_keitsanträgo bediirfen einer Dreivioitelmehrheit. Der I{auptworgtandkann in don vorsammlungen jederzeit Anträge einbringen. Lrählbar istjedes Mitgried des vereins. Für das Amt d,es präsidenten ist einezweijährige Mitgliedschaft im verein erforderrich- J;;;r^tia;ir"oim Hindestalter von 1B Jahren kann gerrählt werden. wenn d,ag zu

-Iällende MitgJ-led nicht anwe:end isf , murJ ser.ne Zusiimmuns z..!hrahl 'schriftlich vorliegen. Über die versammlungen und sitzungender organe sind Niedars"ttrirten aufzunehmen und von denzuständigen vorstandsmitgried.ern zu unterschreiben.

S 24 Allgemeines
Der Hauptkassierer legt in den ordentrichen versammLungen dieJahresrechnung vor. In ihr sind Einnahmen und Ausgaben nachzuweisen-Der Hauptkasg:.ierer ist werpflichtet, jederzeit den organenAuskunft über die Finanzlale des vereins zu erteilen.

J25
Die Abwickerung d'es Geldverkehrs so11 möglichst bargeldlos erforgen.Zu diesem Zweck führen der Hauptvorstand, und die einzelnenFachschaften ein Konto bei einem Bankinstitut in Lünen. Die Firhrungwelterer Bankkonten ist untersagt. Uu"r*"i"rlr,g.r, oj-, für d.ieFachschaften beetimmt.."lTd und luf das Konto ä"u Hauptvorstand,eseingehen, sind unverzügrich auf-die Faqhschaftskonten zu überweisen.Der Barbestand solr mögI'chst gering gehalten werden.Zeichnungsberechtigt für d.as KJnto des Hauptvorstand.s sind derPräsident, Hauptgegchäftsführer und Hauptkas.sierer.Für die einze'l-nen Fachschaften der L. vors irtzende, 1. Geschäfts-f ührer und. 1. Kas:Fierer.

Für die Anreisungen zur Aöwickelung des Geld.werkehrs über dieBankkonten sind jeweils zwei unterschriften d.er drei Zeichnungs-bereohtigten vorstandsmitglied.er erforderlich -s25

rx- Austrit t Strafen und Ausgchluß
Austrit! aus dem Verein

zu .gewähr e n

Sag
Die A'ustrittserklärung eines Hitgriedes muß ichriftr:-ch über denFachschaft!r\rorstand on aun v..ui;-;;;;1gen. sie wird wirksamr wsnnarle rährend und än Zusammen}.ang mit rör Hitgl j-edschaft entstandenenverpfrichtungen erfüIlt sind. Durch den Austritt aus dem vereinverliert das Mitglied arre vereinsrechte. Die Mitgliedschafterlischt auch d'rch Ausschi-uß gemäß s io der satzung.'lrle yitgfieder zahle:r nach .rei .\rrst:-i;; r's len ,r,,):-.:::r,len _.rciiL,r.rBeit:-ag bi-g zum Ablauf des rje.scir,jf-ts jairres - D:..: .r!i:r-:,:rlscrrar:
:i:t:lil ::: fem rodS .,i.=ri;;;;.-r" ie.rern F,rrr.s ,-.nr.irr: a,rcir
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Die Fachschaftsvor.stände haben das Recht, Mitglieder, d.ie gegen
die Satzung verstoßen oder das Ansehen des Vereins gefährden,
mit sinem Verweis oder einer Zeitstrafe zu belogen. Verweis
und Zeitstrafe sind dem Mitglled achriftlich bekanntzugeben.
Gegen die Entscheidung des Fachgchaftsworstandes kann das
betroffe.ne Mitglied beim Att"stenrat binnen zweL Wochen
ni-spruch erhehan- f)ar Ältestenrat trifft die ent.qüIti.qe
Entscheidung. Er muß seine Entscheidung begründen und hat sie
dem Mitglied gchriftJ-ich bekanntzugeben.
In allen Fällen ist das Mitglied grundsätzlich vor der Entscheidun:
anzu.Lören.

S lO- Ausgch].uß

Der Ausgchluß kann erfolgenr w€rrrr das Ver.halten d.es Mitgliedes
gegen die Yereinssatzung oder Beschlüsse der Yereinsorgane
verstößt. Das gleiche gilt, werln das Mitglied das Ansehen des
Yerein-s in gröblicher Art verletzt. Die Mitgliederwersammlung

. alleine kann nicht ausschliaßen. Bei A,usschIuß eines Hitgliedes
aus dem Yerein muß diesem Gehör verschafft werden- Der
Augzuschließende kann, nach dem ihm der Arrgschluß schriftlich
zugestellt rorden ist, gegen den Ausschluß binnen zwei l{ochen
nach-.Zu-ste1lung Berufung beiur ÄJ.testerrrat d.es Vereins einlegen.
Der Alteotenrat hat don Auggchlußbescheid der Fachschaft sowie
die Berufr.rlg deg Au.sztr.schJ-ießenden eingehend zu prüfen und
.seine Entscheidung biruren zwej- Hochen dem Hitglied und dem
Fachschaft.svorgtand schrift.l.ich bekanntzugeben.

X- BeiträEe urrd Geecträftsbücher
S lr Beiträge

Die Mltglieder sind verpflichtet, monatlich Mitglied.sbeiträge
zu antrichten. Die Mitgliedebeiträge werden in den Mitglieder-
versaun].ungen der Fachschaften festgesetzt.

S 32 Führun.e von Geschäftsbüchern
Der Verein und die Fachschaften müssen ordntrngsgemäße
Verhandlulgsberichte und Kas.senbücher führen-
Auf Beschluß der Hitglieder- bzw. Jahresharrptwersammlung sind
die Yerhandlungsberichte und die Kass-enbücher sowie die
KassenbeJ.e ge vorzule gen.

XI . Änd,erungen und ErSänzungen
S li Anderunsen

' Die Mitgliederversammlung dec Gesamtvereins kann rnit einer
Dreirriertelmehrheit Änderungen der Satzung beschließen-

S l4 Ergänzuntqen

Ergibt sich zwischen den ordentJ-ichen Versammlungen die
Notwendigkeit einer Satzungsänd.erung, die von untergeordneter
Bedeutung ist und daher die Einberufung einer außerordentlichen
Versammlung nicht rechtfertj-gtr so ist der Hauptvorstand befugt,die.se Satzrrngsänderung mit Dreiwiertelmehrheit mit worläufigerWirkung zu beechJ.ießen und in Kraft zu getzen-
SoIche Satzrrngsänderungen sind von der 6arauf folgen4enJahreshauptversammlung zu boetätigen
Sie dürfen nichts enthalten, wodurch die Reohte der Mitgriederbeeinträgtigt rerden.
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S 35 Haftuns
ler Yerein lraftet .gegeniitrer den llitsriedern nicht füx die:ff 
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"S l5 Versicherrrn-__ 3runr
Die -Mitglieder d,es Vereins sin der sportäirfe ..t:, -iäA" ind mit der BeltragszahLunq,

Lüitenscheid versiJr,r.f . 
-""

Xfff. fnkrafttreten der Satzun
S l7 Inkrafttreten

iil ä:=i:l"l$är'il"ä:rl:" vereins tritt mit wirkung
Greichzeitig verriert die vereinssatzung in der Fassung
I " Io"'l;ä:;' i": 3'fi 
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verein f ür Bewegr:'gsspiere 19og Lünen e .v.
- Hauptvorstand


